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§/i| Wer ein Motorfahrzeug führt,
wofür kein Fahrzeugausweis

besteht, oder wer ein Motorfahrzeug führt,
ohne den Führerausweis zu besitzen, wird
mit Buße bis zu Fr. 500.— bestraft.

§iÇ2 Strolchenfahrer werden mit^ Gefängnis bis zu sechs Monaten
und mit Buße bis zu Fr. 3000.— bestraft.

Am 22. Mai 1921 hat das Schweizervolk einen Verfassungsartikel angenommen, der
den Bund zur Gesetzgebung über den Verkehr mit Automobilen und Fahrrädern
ermächtigt. Nachdem das erste Automobilgesetz am 15. Mai 1927 mit 343000

gegen 230000 Stimmen vom Volke verworfen wurde, brachte der Bundesrat
einen neuen Entwurf am 12. Dezember 1930

vor das Parlament. Dieses Gesetz tritt - da

ein Referendum nicht zustande kam - ohne
Volksabstimmung am 1. Januar 1933 in Kraft.

§4 S Der Führer'ausweis ist für mindestens
" einen Monat zu entziehen, wenn der

Führer in angetrunkenem Zustand ein Fahrzeug
geführt hat, und für mindestens ein Jahr, wenn
er in diesem Zustand einen erheblichen Unfall
verursacht hat.

§T>4 Der Fahrzeugführer hat dafür
zu sorgen, daß kein übermäßi-

ger Lärm, Rauch oder Geruch entsteht.
Das Motorfahrzeug muß mit einer Schall-
dämpfungsvorrichtung versehen sein.

§^4 Die Breite eines Motorwagens
darf einschließlich der Last

höchstens 2.20 Meter betragen. Der Bun-
desrat kann für bestimmte Strecken eine
Ladebreite bis höchstens 2.40 Meter zu-
lassen.

§2f Der Führer muß sein Fahrzeug stän-
dig beherrschen und die Geschwin-

digkeit den Straßen- und Verkehrsverhältnissen
anpassen. Jedes Motorfahrzeug, das über 20 km
in der Stunde fahren kann, muß mit einem Ge-
schwindigkeitsmesser versehen sein.

§J/ An Straßenkreuzungen, Bahn-
Übergängen und unübersichtli-

dhen Stellen, besonders bei Straßenbie-
gungen darf nicht überholt werden.

§32 Betrifft die Fahrräder. Die Rad-
fahrer sind von der Führung

eines numerierten Kontrollschildes befreit.
§33 Betrifft andere Straßenbenützer.

Fahrzeuge mit Tierbespannung
sind vom Beginn der Dämmerung an mit
Licht zu versehen, außer wenn es sich um
landwirtschaftliche Fuhrwerke handelt,
die vom Felde kommen.
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